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Dornbirner

Gemeindeblatt.
Erscheint jeden Sonntag. — Preis: ganzjährig K 2•— (mit Postversendung K 3•20), einzelne Nummern 10 h — Einschaltungen

kosten 10 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags kostenfrei ins Gemeindeamt zu bringen.

Nr. 1. Sonntag, 4.Jänner 1903. 34. Jahrg.

Laut Mitteilung des k. k. Finanz=Ministeriums an dasKundmachungen.
k. k. Ministerium des Innern, ist in letzter Zeit wieder eine
neue Fälschungstype von 10 Kronen=Banknoten aufgetaucht.Im Grunde des § 2 des Gesetzes vom 9. März 187(
Diese Falsifikate sind auf lithographischem Wege aus freierR.=G.=Bl. Nr. 23 wird hiemit verlautbart Hand mit Hilfe einer Pause der echten Note hergestellt und

1. Die gesetzlichen Einzahlungstermine für die direkten zeigen bei näherer Betrachtung eine große Anzahl wesent
Steuern sind: licher Abweichungen von den echten Noten

Es find die Figuren der ungarischen Notenseite an Ge¬Für die Grundsteuer: der 2. Februar, 24. Aprila)
25. Juli und der 30. November. sichtsausdruck verschieden von denen der deutschen Seite.

Auf der deutschen Seite besteht der untere Teil desFür die Hauszins=, Hausklassen= und dieb)
Lorbeerzweiges, welchen der Knabe hält, aus 6 statt 5 Blättern5 %ige Steuer: der 1. Februar, 1. Mai, 1.

Im deutschen Notentexte steht in der ersten Zeile stattAugust und 1. November
„Bank", „Banf“ in der zweiten statt Banknote“ „Banfnote“Für die allgemeine Erwerbsteuer, sowie die Der rechtseitige Straphparagraph lautet: „Nach¬

Erwerbsteuer von den der öffentlichen macbung .... wind gesetzlich bestraft.“
Rechnungslegung unterworfenen Unter¬ In den mehrsprachigen Notenbenennungen der deutschen
nehmungen: der 1. Jänner, 1. April, 1. Juli Seite ist das cyrillische „D“ in dem mit cyrillischen Lettern
und 1. Oktober geschriebenen „Deset Kruna“ durch ein lateinisches ersetztFür die Personaleinkommensteuer, vorbehalt¬d) Im Texte der ungarischen Seite fehlen einire Accents
lich der Bestimmungen des § 234 des Gesetzes vom am meisten ins Auge fallend bei dem Worte „erczpenzben“
25. Oktober 1896 R.=G.=Bl. Nr. 220 der 1. Juni und in der Firmabezeichnung der Bank bei dem Worte „Osztrak.
und 1. Dezember. Auf beiden Seiten fehlt in dem Zwischenraum zwischenFür die Rentensteuer, soferne dieselbe nicht in dere) der unteren Spitze des Schildes, welcher die beiderseitigen Reichs¬
im § 133 des vorzitierten Gesetzes bezeichneten Weise woppen trägt und der unteren Schriftkartouche der dunkle
zur Zahlung gelangt, der 1. Juni und 1. Dezember Hintergrund.

Bezüglich der Haftung des Schuldners für die im Feldkirch, am 22. Dezember 1902.
Wege des Abzuges durch denselben zu entrichtende Der k. k. Bezirkshauptmann:

Rentensteuer und der Haftpflicht der Dienstgeber, welch Zigau
Bezüge der in den §§ 167 und 168 Punkt 17 G.

bezeichneten Art auszahlen, für die Personalein¬ Am ersten Montag in jedem Monat des Jahres
kommensteuer und Besoldungssteuer, wird auf die 1903, mit Ausnahme der Monate Februar und Juni wird im
§§ 135 und 237 des Personalsteuergesetzes verwiesen Rathause zu Dornbirn Amtstag gehalten werden. In

Die Bestimmung des Gesetzes vom 9. März 1870 Februar findet der Amtstag am Montag den 9., im Juni am
R.=G.=Bl. Nr. 23 betreffend die Einhebung von Ver¬ Montag den 8. statt.
zugszinsen für die im vorgeschriebenen Termine nicht Feldkirch, am 27. Dezember 1902
eingezahlten direkten Steuern und die Einhebung diese Der k. k. Bezirkshauptmann:

Steuern überhaupt, bezw des Gesetzes vom 23. Jänner Zigau.
1892 R.=G.=Bl. Nr. 26 betreffend die Einhebung der
Verzugszinsen, finden auf alle in dem Gesetze vom Tanzbewilligungen.
25. Oktober 1896 R.=G.=Bl. Nr. 220 geregelten Steuern Bezugnehmend auf das im Gemeindeblatte Nr. 38 vom
sinngemäße Anwendung 20. September 1896 erschienene Tanzgesetz wird hiemit inWenn mit Beginn eines neuen Steuerjahres die Steuer¬

Erinnerung gebracht, daß zur Abhältung von öffentlichen Tanz
schuldigkeit für dieses Jahr noch nicht definitiv vorge¬

unterhaltungen vorerst die stadträtliche Bewilligung (Zimmerschrieben werden konnte, so sind die Steuern nach den Nr. 9) einzuholen ist.
Gebür des unmittelbar vorausgegangenen Steuerjahres Für jede erteilte Bewilligung ist vor Ausfolgung des

auf die Dauer der verfassungsmäßigen Bewilligung in¬ Erlaudnisscheines eine Gebür von K 6•— zu Gunsten des
solange zu entrichten, bis die neuerlichen Schuldigkeiten Ortsarmenfondes zu erlegen. Das diesbezügliche Gesuch sowie

vorgeschrieben sind, in welche dann die geleisteten Ein¬ der Erlaubnisschein benötigen je K 2•— Stempel.
zahlungen eingerechnet werden. Uebertretungen dieses Gesetzes werden mit K 40•— bezw.

Feldkirch, am 22. Dezember 1902. mit 4 Tagen Arrest bestraft
Der k. k. Bezirkshauptmann: Dornbirn, am 4. Januar 1903.

Zigau. Der Stadtrat.


